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zuschlagen, die ihm angenehm seyn muß, wenn es
sie annehmen soll. Um dieß zu seyn, muß sie ihm
angemessen, sie muß auf das was wesentlich sein
Wille ist, gegründet seyn. In seiner Einheit er-,
kennt es die Garantie seines Gluks, seiner Sicherheit,
seiner Unabhängigkeit ; in der repräsentativen Demo-
krakle erkennt es die einzige einem republikanischen
Staate von einiger Ausdehnung angemessene Ver-
fassnng. In der Ernennung seiner Beamten erkennt
es jenes geheiligte Recht, nach repräsentativen Grund-
sähen an allen Regierungsmaaßnahmen Antheil zu
nehmen; in der AbänderUchkeit der Stellen findet es
dm zwekmäßigsten Zaum, um die Bestrebungen des
Ehrgeitzcs zunikzuhalten oder zu zerstören. Endlich
da das Volk eine, soviel es mit den von ihm an-
genommenen Grundsätzen übereinstimmend möglich
ist, demokratische Repräsentation verlangt, so müs-
sen wir uns mit einer Consiiiution, die ihm diese

Wohlthat zu gewähren im Stande sey, beschäftige!!.—
Alle diese Bemerkungen sind wichtiger, als sie beim
ersten Anblicke es scheinen mögen; sie sind genau
verbunden mit dem Plane, der einer neuen Verfassung
zum Grunde liegen muß.

Euere Constitutionscommission, BB. Senatoren,
hat Euch zwei Entwürfe vorgelegt, die in den Grund-
lagen übereinstimmend, wesentlich in den Formen
die sie barbieten, von einander abweichen. Ich bleibe
für einmal bei der ersten unserer Untersuchung unter-
worfenen Frage stehen: Sollen wählbare Bür-
ger seyn

Ohne Zweifel, Bürger Senatoren! müssen wähl-
bare Bürger in der helvetischen Republik seyn, denn
ohne wählbare wären keine gewählten, ohne gewähl-
te keine Beamten, ohne Beamten keine Stellvertret-
tuug, und ohne National-Stellvertrettung keifte Re-
publik möglich. Soll aber nur eine bestimmte Zahl
wählbarer Bürger seyn? Sollen sechs und neunzig
Hunder.heile der Nation keinen andern Antheil an
der Souveränität haben, ausser jenem, die vier
übrigen Hunöerttheile zu bezeichnen aus denen alle
öffentlichen Stellen brssezt werden müssen? Hier fin-
det sich die Schwierigkeit; und diese Frage ist es,
die eigentlich soll beantwortet werden.

Man muß ohne anders zugeben, daß in einer
repräsentativen Demokratie, Gle.chheit der Rechte
seyn soll, so wie Gleichheit der Pfl ichten und der
Lasten statt 'findet, und schwerlich möchte sich jenes
Recht mit der vorgeschlagenen Einschränkung ver-
tragen. Entweder sind alle Activbürger wählbar, oder
sie sind es nicht. Sind sie es, so wird keine Gè-
wait die Wahl des Volks beschränken; sind sie es
nicht, so ist es imnöthig, von Demokratie zu spre-
chen. Allenthalben wo irgend eine besondere Klasse
der Bürger, welchen Namen man ihr auch gebe,
ausschließlich z» den öffentlichen Aemtern gelangen
kann, da ist Aristvixafje vorhanden. (Die Forts, folgt.)

Vollziehungsausschuß.
Der Vollziehungsausschuß, nach angehörtem B«-

richt seines Kriegsministers,
Erwägend, daß die Artikel 10 und ri der MU

tairgesetze über die Verbrechen einer ungetreuen Ve«

walwng und des üblen Verhaltens, nur Gesängich
strafte bestimmen, ohne die Entsetzung der angestch
ten Militairpersonen zu fordern;

Erwägend, daß die auf solche Verbrechen gelegn
Strasse, als entehrend angesehen werden soll;

beschließt:
1) Jeder in einem Grad stehende Militair, welche:

durch das Urtheil eines Kriegsgerichts wegen u«

getreuer Verwaltung sonst nur mit der Gesän?-

nißstraffe belegt worden, ist durch die Thatsch
selbst enksezt, und seine Ersetzung soll alsoglch
nach gefälltem Urtheil vorgeschlagen werden.

2) Der gegenwärtige Beschluß soll allen Chefs im

Corps und Inspektoren der Miliz in der RepM
mitgetheilt und in das Bulletin der Gesetze eins

gerükt werden.

Bern den izten Hornung i8->c>.

Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

(Sig.) Dold er.
Im Namen des Vsllz. Ausschusses, der Gen. S<«>

(Sig.) Mousson.

Der Vollziehungsausschuß, in Erwägung, daß

die Maßregel, kraft welcher die Bürger Oberiin,
Laharpe und Sekretan, unter die Aufsicht der Obrigs
ketten jenes Drtes, den sie zu ihrem Aufenthalte
wählten, geftzt worden, nunmehr bei den gegenwär-

tigen Umstanden nicht länger erforderlich ist,

beschließt:
1) Der Beschluß vom 2oten Jenner in Betreff der

Bürger Oberlin, Laharpe und Sekretan, ist sis

ràkgeiiommen.
2) Der Minister der Justiz und Polizei ist bsaiist

tragt, hievon den Regierungsstatchaltern der Kam

tonen Leman und Soiothurn Nachricht zu geben.

Bern den izten Hornung 1300.
Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

D 0 l d e r.

Im Namen der vollz. Ausschusses, der Gen. Sek.

Mousson.


	Vollziehungsausschuss

